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Leitfaden zur Alpenkonvention in der örtlichen Raumplanung

Teil C: CHECKLISTE
Die Checkliste ist in den Anwendungsfällen laut Kap. 6 nach der Methode aus Abb. 3 vollständig auszufüllen.

Protokoll Umweltziel Anmerkung

Plan/Programm 
entspricht dem Ziel

ja nein keine 
Relevanz

NL Bei Maßnahmen und Vorhaben, die Natur und 
Landschaft erheblich oder nachhaltig beeinträch-
tigen können, sind die direkten und indirekten 
Auswirkungen auf den Naturhaushalt und das 
Landschaftsbild zu überprüfen und bei der 
Entscheidung zu berücksichtigen. Es ist sicher-
zustellen, dass vermeidbare Beeinträchtigungen 
unterbleiben (NL, Art. 9-1).

Ist auf der Ebene der örtlichen Raumpla-
nung durch die Verpflichtung zur Durch-
führung einer Umweltprüfung (Strategi-
sche Umweltprüfung) vorgegeben (StROG 
§§ 4 und 5). Eine Nicht-Durchführung 
der Umweltprüfung entsprechend den 
Vorgaben des StROG kann zu einer 
Genehmigungsversagung durch die Auf-
sichtsbehörde führen. Zur Durchführung 
der Umweltprüfung siehe „Leitfaden SUP 
in der örtlichen Raumplanung“.

NL, BL Verringerung von Belastungen und Beeinträchti-
gungen von Natur und Landschaft: natur- und 
landschaftsschonende Nutzung des Raumes; 
Erhaltung und, soweit erforderlich, Wiederher-
stellung besonderer natürlicher und naturnaher 
Landschaftsstrukturelemente, Biotope, Ökosys-
teme und traditioneller Kulturlandschaften (NL, 
Art. 10-1).
Dauerhafte Erhaltung natürlicher und naturnaher 
Biotoptypen in ausreichendem Umfang und funkti-
onsgerechter räumlicher Verteilung (NL, Art. 13-1).
Erhaltung oder Wiederherstellung von traditionel-
len Kulturlandschaftselementen (Wald, Waldrän-
der, Hecken, Feldgehölze, Feucht-, Trocken- und 
Magerwiesen, Almen) und deren Bewirtschaftung 
(BL, Art. 8-3)

In diesem Zusammenhang wird auch 
auf die Raumordnungsziele im StROG 
(§ 3 Abs 2 (4)) sowie auf das StNSchG 
(§ 2 Abs 1) verwiesen. Dem Erhaltungs- 
und Wiederherstellungsgebot kommt 
aufgrund des klaren und unzweideutigen 
Wortlauts eine besondere Bedeutung zu, 
wenngleich die Bestimmung auch keine 
ausnahmslose Erhaltungspflicht normiert 
(vgl. BMLFUW 2007). Bei möglichen Wi-
dersprüchen zu diesen Zielbestimmungen 
wird eine Abstimmung mit der Natur-
schutzbehörde empfohlen.

NL Bestehende Schutzgebiete sind im Sinne ihres 
Schutzzwecks zu erhalten, zu pflegen und, wo 
erforderlich, zu erweitern sowie nach Möglichkeit 
neue Schutzgebiete auszuweisen. Treffen von Maß-
nahmen, um Beeinträchtigungen oder Zerstörungen 
von Schutzgebieten zu vermeiden (NL, Art. 11-1).

In diesem Zusammenhang wird auch 
auf den 3. Abschnitt des StNSchG (§§ 5 
bis 13) verwiesen. Es sind alle Arten von 
naturschutzrechtlichen Schutzgebietska-
tegorien betroffen.  Dem Schutzgebiets-
zweck widersprechende Maßnahmen sind 
zu unterlassen („Verschlechterungsver-
bot“). Bei möglichen Widersprüchen zu 
diesem Ziel wird eine Abstimmung mit 
der Naturschutzbehörde empfohlen.

NL Sicherstellung des ungestörten Ablaufes artty-
pischer ökologischer Vorgänge in Schon- und 
Ruhezonen, die den wildlebenden Tier- und Pflan-
zenarten Vorrang gegenüber anderen Interessen 
garantieren, u.a. durch Verbot aller Nutzungsfor-
men, die mit diesen Abläufen nicht verträglich 
sind (NL, Art. 11-3).

Als Schon- und Ruhezonen im Sinne 
dieser Bestimmung sind in der Steiermark 
die Wildschutzgebiete (StJagdG § 51) 
zu beachten (z.B. Brut- und Nistplätze 
des Auer- und Birkwildes). Zuständig für 
die Ausweisung solcher Gebiete sind die 
Bezirkshauptmannschaften.

RA Im Rahmen der Erstellung von Plänen für die 
Raumplanung und nachhaltige Entwicklung ist im 
ländlichen Raum auf die Sicherung der für die 
Land-, Weide- und Forstwirtschaft geeigneten 
Flächen zu achten (RA, Art. 9-2a).

In diesem Zusammenhang wird auch auf 
die Raumordnungsziele im StROG (§ 3 
Abs 2 (6e)) verwiesen.

Planungsgebiet Nr. 1.3
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Leitfaden zur Alpenkonvention in der örtlichen Raumplanung

Protokoll Umweltziel Anmerkung

Plan/Programm 
entspricht dem Ziel

ja nein keine 
Relevanz

RA Im Rahmen der Erstellung von Plänen für die Raum-
planung und nachhaltige Entwicklung ist im länd-
lichen Raum auf die Erhaltung und Wiederher-
stellung der ökologisch und kulturell besonders 
wertvollen Gebiete zu achten (RA, Art. 9-2c).

In diesem Zusammenhang wird auch auf 
die Raumordnungsziele im StROG (§ 3 
Abs 2 (4) und Abs 2 (5)) verwiesen.

RA Im Rahmen der Erstellung von Plänen für die 
Raumplanung und nachhaltige Entwicklung ist im 
Siedlungsraum auf eine angemessene und haus-
hälterische Abgrenzung von Siedlungsgebieten zu 
achten und Maßnahmen zur Gewährleistung der 
tatsächlichen Bebauung zu setzen (RA, Art. 9-3a).

In diesem Zusammenhang wird auch auf 
die Raumordnungsgrundsätze und -ziele 
im StROG (§ 3 Abs 1 (1) und (2), § 3 Abs 
2 (2)) verwiesen.

RA Im Rahmen der Erstellung von Plänen für die 
Raumplanung und nachhaltige Entwicklung ist im 
Siedlungsraum auf die Erhaltung und Gestaltung 
von innerörtlichen Grünflächen und von Naher-
holungsräumen am Rand der Siedlungsbereiche 
zu achten (RA Art.9-3d)

In diesem Zusammenhang wird auch 
auf die Raumordnungsziele im StROG (§ 
3 Abs 2 (6c)) verwiesen. In Plänen und 
Programmen, die einer UEP bzw. SUP zu 
unterziehen sind, kann die Erhaltung von 
Grünflächen und Naherholungsräumen 
berücksichtigt werden. Die Gestaltung 
von Grünflächen und Naherholungsräu-
men ist Aufgabe der Bebauungsplanung 
- daher ist in der Checkliste lediglich 
die Überprüfung hinsichtlich Erhaltung 
notwendig. Die Zielbestimmung ist im 
Leitfaden auch im Kapitel zum Bebau-
ungsplan enthalten - dort ist das Ziel 
hinsichtlich Gestaltung zu überprüfen.

RA Im Rahmen der Erstellung von Plänen für die 
Raumplanung und nachhaltige Entwicklung ist im 
Siedlungsraum auf die Begrenzung des Zweitwoh-
nungsbaus zu achten (RA, Art. 9-3e).

RA Im Rahmen der Erstellung von Plänen für die Raum-
planung und nachhaltige Entwicklung ist im Sied-
lungsraum auf die Ausrichtung und Konzentration 
der Siedlungen an den Achsen der Infrastruktur 
des Verkehrs und/oder angrenzend an bestehen-
der Bebauung zu achten (RA Art.9-3f).

In diesem Zusammenhang wird auch auf 
die Raumordnungsziele im StROG (§ 3  
Abs 2 (2f)) verwiesen.

BS Im Rahmen der Erstellung und Umsetzung der Pläne 
und/oder Programme für den Siedlungsraum sind 
die Belange des Bodenschutzes zu berücksichtigen, 
insbesondere der sparsame Umgang mit Grund 
und Boden (BS, Art. 7-1).

In diesem Zusammenhang wird auch auf 
die Raumordnungsgrundsätze im StROG 
(§ 3 Abs 1 (1) und (2)) verwiesen.

BS Begrenzung der Bodenversiegelung und des 
Bodenverbrauchs durch flächensparendes und 
bodenschonendes Bauen durch die Beschränkung 
der Siedlungsentwicklung bevorzugt auf den 
Innenbereich und Begrenzen des Siedlungswachs-
tums nach außen (BS, Art. 7-2)

In diesem Zusammenhang wird auch auf 
die Raumordnungsgrundsätze und -ziele 
im StROG (§ 3 Abs 1 (1) und (2), § 3 Abs 
2 (2d)) verwiesen.

BL ... Berglandwirtschaft
NL ... Naturschutz und Landschaftspflege
RA ... Raumplanung und nachhaltige Entwicklung 

BS ... Bodenschutz
BW ... Bergwald
E    ... Energie
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Leitfaden zur Alpenkonvention in der örtlichen Raumplanung

Alle Zielbestimmungen der Durchführungsprotokol-
le „Verkehr“ und „Tourismus“, welche die örtliche 
Raumplanung betreffen, wurden den deklaratori-
schen bzw. programmatischen Zielbestimmungen 
zugeordnet (siehe Kap. 5).

Anmerkung betreffend Bebauungsplanung:

4 unmittelbar anwendbare und überprüfbare Ziele 
aus dem Protokoll „Raumplanung und nachhaltige 

Entwicklung“ ergeben einen Handlungsbedarf für 
die Bebauungsplanung. Da der Bebauungsplan laut 
StROG §4 keiner Umweltprüfung zu unterziehen ist, 
sind diese Zielbestimmungen in der vorliegenden 
Checkliste nicht enthalten. Die relevanten Zielbe-
stimmungen sind im Leitfaden in Kap. 6, Unterka-
pitel „Sonderbestimmungen - Bebauungsplan“ auf-
gelistet und bei der Erstellung bzw. Änderung von 
Bebauungsplänen zu berücksichtigen.

Protokoll Umweltziel Anmerkung

Plan/Programm 
entspricht dem Ziel

ja nein keine 
Relevanz

BS Erhaltung der Böden in Feuchtgebieten und 
Mooren (Hoch- und Flachmoore) (BS, Art. 9-1).

Nur die zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tre-
tens des Bodenschutzprotokolls integeren 
Hoch - und Flachmoore unterliegen 
dem besonderen Schutzregime des Art. 
9-1 (vgl. KURATOROUM WALD 2011). 
Bei möglichen Widersprüchen zu diesen 
Zielbestimmungen wird eine Abstimmung 
mit der Naturschutzbehörde empfohlen.

BS Grundsätzlicher Verzicht auf die Nutzung von 
Moorböden; landwirtschaftliche Nutzung von 
Moorböden nur dann, wenn ihre Eigenart erhalten 
bleibt (BS, Art. 9-3).

Bei möglichen Widersprüchen zu diesen 
Zielbestimmungen wird eine Abstimmung 
mit der Naturschutzbehörde empfohlen.

BW, BS Gewährleistung einer Vorrangstellung für Berg-
wälder mit Schutzfunktion, die in hohem Maße 
den eigenen Standort oder vor allem Siedlungen, 
Verkehrsinfrastrukturen, landwirtschaftliche Kultur-
flächen und ähnliches schützen; diese Bergwälder 
sind an Ort und Stelle zu erhalten (BW, Art. 6-1; 
BS, Art. 13-1).

In diesem Zusammenhang wird auf die 
einschlägigen Bestimmungen im Forst-
gesetz (§§ 17, 21, 22, 27) sowie auf den 
Rodungserlass des BMLFUW verwiesen. 
Grundsätzlich sollte, wenn durch eine 
Planänderung Schutzwald (Wertziffer 3 
laut WEP) betroffen ist, eine Abstimmung 
mit der Forstbehörde stattfinden.

BS Genehmigung für den Bau und die Planierung von 
Schipisten in Wäldern mit Schutzfunktionen nur 
in Ausnahmefällen und bei Durchführung von Aus-
gleichsmaßnahmen; keine Genehmigung in labilen 
Gebieten (BS, Art. 14-1).

Bereits auf der Ebene des FWP (Neuaus-
weisung von Sondernutzung im Freiland 
für Sportzwecke - Piste alpin/Loipe nor-
disch) sollte auf diese Bestimmung ge-
achtet werden. In diesem Zusammenhang 
wird auf den Rodungserlass des BMLFUW 
verwiesen. Bezüglich der Bestimmungen 
hinsichtlich „labile Gebiete“ wird eine 
Abstimmung mit der Forstbehörde, der 
WLV oder der Landesgeologie empfohlen.

E Bewahrung von Schutzgebieten mit ihren Puffer-
zonen, Schon- und Ruhegebieten sowie von unver-
sehrten naturnahen Gebilden und Landschaften und 
Optimierung der energietechnischen Infrastrukturen 
im Hinblick auf die unterschiedlichen Empfindlich-
keits-, Belastbarkeits- und Beeinträchtigungsgrade 
der alpinen Ökosysteme. (E, Art. 2-4)

Grundbestimmung
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Leitfaden zur Alpenkonvention in der örtlichen Raumplanung

Teil C: CHECKLISTE
Die Checkliste ist in den Anwendungsfällen laut Kap. 6 nach der Methode aus Abb. 3 vollständig auszufüllen.

Protokoll Umweltziel Anmerkung

Plan/Programm 
entspricht dem Ziel

ja nein keine 
Relevanz

NL Bei Maßnahmen und Vorhaben, die Natur und 
Landschaft erheblich oder nachhaltig beeinträch-
tigen können, sind die direkten und indirekten 
Auswirkungen auf den Naturhaushalt und das 
Landschaftsbild zu überprüfen und bei der 
Entscheidung zu berücksichtigen. Es ist sicher-
zustellen, dass vermeidbare Beeinträchtigungen 
unterbleiben (NL, Art. 9-1).

Ist auf der Ebene der örtlichen Raumpla-
nung durch die Verpflichtung zur Durch-
führung einer Umweltprüfung (Strategi-
sche Umweltprüfung) vorgegeben (StROG 
§§ 4 und 5). Eine Nicht-Durchführung 
der Umweltprüfung entsprechend den 
Vorgaben des StROG kann zu einer 
Genehmigungsversagung durch die Auf-
sichtsbehörde führen. Zur Durchführung 
der Umweltprüfung siehe „Leitfaden SUP 
in der örtlichen Raumplanung“.

NL, BL Verringerung von Belastungen und Beeinträchti-
gungen von Natur und Landschaft: natur- und 
landschaftsschonende Nutzung des Raumes; 
Erhaltung und, soweit erforderlich, Wiederher-
stellung besonderer natürlicher und naturnaher 
Landschaftsstrukturelemente, Biotope, Ökosys-
teme und traditioneller Kulturlandschaften (NL, 
Art. 10-1).
Dauerhafte Erhaltung natürlicher und naturnaher 
Biotoptypen in ausreichendem Umfang und funkti-
onsgerechter räumlicher Verteilung (NL, Art. 13-1).
Erhaltung oder Wiederherstellung von traditionel-
len Kulturlandschaftselementen (Wald, Waldrän-
der, Hecken, Feldgehölze, Feucht-, Trocken- und 
Magerwiesen, Almen) und deren Bewirtschaftung 
(BL, Art. 8-3)

In diesem Zusammenhang wird auch 
auf die Raumordnungsziele im StROG 
(§ 3 Abs 2 (4)) sowie auf das StNSchG 
(§ 2 Abs 1) verwiesen. Dem Erhaltungs- 
und Wiederherstellungsgebot kommt 
aufgrund des klaren und unzweideutigen 
Wortlauts eine besondere Bedeutung zu, 
wenngleich die Bestimmung auch keine 
ausnahmslose Erhaltungspflicht normiert 
(vgl. BMLFUW 2007). Bei möglichen Wi-
dersprüchen zu diesen Zielbestimmungen 
wird eine Abstimmung mit der Natur-
schutzbehörde empfohlen.

NL Bestehende Schutzgebiete sind im Sinne ihres 
Schutzzwecks zu erhalten, zu pflegen und, wo 
erforderlich, zu erweitern sowie nach Möglichkeit 
neue Schutzgebiete auszuweisen. Treffen von Maß-
nahmen, um Beeinträchtigungen oder Zerstörungen 
von Schutzgebieten zu vermeiden (NL, Art. 11-1).

In diesem Zusammenhang wird auch 
auf den 3. Abschnitt des StNSchG (§§ 5 
bis 13) verwiesen. Es sind alle Arten von 
naturschutzrechtlichen Schutzgebietska-
tegorien betroffen.  Dem Schutzgebiets-
zweck widersprechende Maßnahmen sind 
zu unterlassen („Verschlechterungsver-
bot“). Bei möglichen Widersprüchen zu 
diesem Ziel wird eine Abstimmung mit 
der Naturschutzbehörde empfohlen.

NL Sicherstellung des ungestörten Ablaufes artty-
pischer ökologischer Vorgänge in Schon- und 
Ruhezonen, die den wildlebenden Tier- und Pflan-
zenarten Vorrang gegenüber anderen Interessen 
garantieren, u.a. durch Verbot aller Nutzungsfor-
men, die mit diesen Abläufen nicht verträglich 
sind (NL, Art. 11-3).

Als Schon- und Ruhezonen im Sinne 
dieser Bestimmung sind in der Steiermark 
die Wildschutzgebiete (StJagdG § 51) 
zu beachten (z.B. Brut- und Nistplätze 
des Auer- und Birkwildes). Zuständig für 
die Ausweisung solcher Gebiete sind die 
Bezirkshauptmannschaften.

RA Im Rahmen der Erstellung von Plänen für die 
Raumplanung und nachhaltige Entwicklung ist im 
ländlichen Raum auf die Sicherung der für die 
Land-, Weide- und Forstwirtschaft geeigneten 
Flächen zu achten (RA, Art. 9-2a).

In diesem Zusammenhang wird auch auf 
die Raumordnungsziele im StROG (§ 3 
Abs 2 (6e)) verwiesen.

Planungsgebiet Nr. 1.4
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Leitfaden zur Alpenkonvention in der örtlichen Raumplanung

Protokoll Umweltziel Anmerkung

Plan/Programm 
entspricht dem Ziel

ja nein keine 
Relevanz

RA Im Rahmen der Erstellung von Plänen für die Raum-
planung und nachhaltige Entwicklung ist im länd-
lichen Raum auf die Erhaltung und Wiederher-
stellung der ökologisch und kulturell besonders 
wertvollen Gebiete zu achten (RA, Art. 9-2c).

In diesem Zusammenhang wird auch auf 
die Raumordnungsziele im StROG (§ 3 
Abs 2 (4) und Abs 2 (5)) verwiesen.

RA Im Rahmen der Erstellung von Plänen für die 
Raumplanung und nachhaltige Entwicklung ist im 
Siedlungsraum auf eine angemessene und haus-
hälterische Abgrenzung von Siedlungsgebieten zu 
achten und Maßnahmen zur Gewährleistung der 
tatsächlichen Bebauung zu setzen (RA, Art. 9-3a).

In diesem Zusammenhang wird auch auf 
die Raumordnungsgrundsätze und -ziele 
im StROG (§ 3 Abs 1 (1) und (2), § 3 Abs 
2 (2)) verwiesen.

RA Im Rahmen der Erstellung von Plänen für die 
Raumplanung und nachhaltige Entwicklung ist im 
Siedlungsraum auf die Erhaltung und Gestaltung 
von innerörtlichen Grünflächen und von Naher-
holungsräumen am Rand der Siedlungsbereiche 
zu achten (RA Art.9-3d)

In diesem Zusammenhang wird auch 
auf die Raumordnungsziele im StROG (§ 
3 Abs 2 (6c)) verwiesen. In Plänen und 
Programmen, die einer UEP bzw. SUP zu 
unterziehen sind, kann die Erhaltung von 
Grünflächen und Naherholungsräumen 
berücksichtigt werden. Die Gestaltung 
von Grünflächen und Naherholungsräu-
men ist Aufgabe der Bebauungsplanung 
- daher ist in der Checkliste lediglich 
die Überprüfung hinsichtlich Erhaltung 
notwendig. Die Zielbestimmung ist im 
Leitfaden auch im Kapitel zum Bebau-
ungsplan enthalten - dort ist das Ziel 
hinsichtlich Gestaltung zu überprüfen.

RA Im Rahmen der Erstellung von Plänen für die 
Raumplanung und nachhaltige Entwicklung ist im 
Siedlungsraum auf die Begrenzung des Zweitwoh-
nungsbaus zu achten (RA, Art. 9-3e).

RA Im Rahmen der Erstellung von Plänen für die Raum-
planung und nachhaltige Entwicklung ist im Sied-
lungsraum auf die Ausrichtung und Konzentration 
der Siedlungen an den Achsen der Infrastruktur 
des Verkehrs und/oder angrenzend an bestehen-
der Bebauung zu achten (RA Art.9-3f).

In diesem Zusammenhang wird auch auf 
die Raumordnungsziele im StROG (§ 3  
Abs 2 (2f)) verwiesen.

BS Im Rahmen der Erstellung und Umsetzung der Pläne 
und/oder Programme für den Siedlungsraum sind 
die Belange des Bodenschutzes zu berücksichtigen, 
insbesondere der sparsame Umgang mit Grund 
und Boden (BS, Art. 7-1).

In diesem Zusammenhang wird auch auf 
die Raumordnungsgrundsätze im StROG 
(§ 3 Abs 1 (1) und (2)) verwiesen.

BS Begrenzung der Bodenversiegelung und des 
Bodenverbrauchs durch flächensparendes und 
bodenschonendes Bauen durch die Beschränkung 
der Siedlungsentwicklung bevorzugt auf den 
Innenbereich und Begrenzen des Siedlungswachs-
tums nach außen (BS, Art. 7-2)

In diesem Zusammenhang wird auch auf 
die Raumordnungsgrundsätze und -ziele 
im StROG (§ 3 Abs 1 (1) und (2), § 3 Abs 
2 (2d)) verwiesen.

BL ... Berglandwirtschaft
NL ... Naturschutz und Landschaftspflege
RA ... Raumplanung und nachhaltige Entwicklung 

BS ... Bodenschutz
BW ... Bergwald
E    ... Energie
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Leitfaden zur Alpenkonvention in der örtlichen Raumplanung

Alle Zielbestimmungen der Durchführungsprotokol-
le „Verkehr“ und „Tourismus“, welche die örtliche 
Raumplanung betreffen, wurden den deklaratori-
schen bzw. programmatischen Zielbestimmungen 
zugeordnet (siehe Kap. 5).

Anmerkung betreffend Bebauungsplanung:

4 unmittelbar anwendbare und überprüfbare Ziele 
aus dem Protokoll „Raumplanung und nachhaltige 

Entwicklung“ ergeben einen Handlungsbedarf für 
die Bebauungsplanung. Da der Bebauungsplan laut 
StROG §4 keiner Umweltprüfung zu unterziehen ist, 
sind diese Zielbestimmungen in der vorliegenden 
Checkliste nicht enthalten. Die relevanten Zielbe-
stimmungen sind im Leitfaden in Kap. 6, Unterka-
pitel „Sonderbestimmungen - Bebauungsplan“ auf-
gelistet und bei der Erstellung bzw. Änderung von 
Bebauungsplänen zu berücksichtigen.

Protokoll Umweltziel Anmerkung

Plan/Programm 
entspricht dem Ziel

ja nein keine 
Relevanz

BS Erhaltung der Böden in Feuchtgebieten und 
Mooren (Hoch- und Flachmoore) (BS, Art. 9-1).

Nur die zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tre-
tens des Bodenschutzprotokolls integeren 
Hoch - und Flachmoore unterliegen 
dem besonderen Schutzregime des Art. 
9-1 (vgl. KURATOROUM WALD 2011). 
Bei möglichen Widersprüchen zu diesen 
Zielbestimmungen wird eine Abstimmung 
mit der Naturschutzbehörde empfohlen.

BS Grundsätzlicher Verzicht auf die Nutzung von 
Moorböden; landwirtschaftliche Nutzung von 
Moorböden nur dann, wenn ihre Eigenart erhalten 
bleibt (BS, Art. 9-3).

Bei möglichen Widersprüchen zu diesen 
Zielbestimmungen wird eine Abstimmung 
mit der Naturschutzbehörde empfohlen.

BW, BS Gewährleistung einer Vorrangstellung für Berg-
wälder mit Schutzfunktion, die in hohem Maße 
den eigenen Standort oder vor allem Siedlungen, 
Verkehrsinfrastrukturen, landwirtschaftliche Kultur-
flächen und ähnliches schützen; diese Bergwälder 
sind an Ort und Stelle zu erhalten (BW, Art. 6-1; 
BS, Art. 13-1).

In diesem Zusammenhang wird auf die 
einschlägigen Bestimmungen im Forst-
gesetz (§§ 17, 21, 22, 27) sowie auf den 
Rodungserlass des BMLFUW verwiesen. 
Grundsätzlich sollte, wenn durch eine 
Planänderung Schutzwald (Wertziffer 3 
laut WEP) betroffen ist, eine Abstimmung 
mit der Forstbehörde stattfinden.

BS Genehmigung für den Bau und die Planierung von 
Schipisten in Wäldern mit Schutzfunktionen nur 
in Ausnahmefällen und bei Durchführung von Aus-
gleichsmaßnahmen; keine Genehmigung in labilen 
Gebieten (BS, Art. 14-1).

Bereits auf der Ebene des FWP (Neuaus-
weisung von Sondernutzung im Freiland 
für Sportzwecke - Piste alpin/Loipe nor-
disch) sollte auf diese Bestimmung ge-
achtet werden. In diesem Zusammenhang 
wird auf den Rodungserlass des BMLFUW 
verwiesen. Bezüglich der Bestimmungen 
hinsichtlich „labile Gebiete“ wird eine 
Abstimmung mit der Forstbehörde, der 
WLV oder der Landesgeologie empfohlen.

E Bewahrung von Schutzgebieten mit ihren Puffer-
zonen, Schon- und Ruhegebieten sowie von unver-
sehrten naturnahen Gebilden und Landschaften und 
Optimierung der energietechnischen Infrastrukturen 
im Hinblick auf die unterschiedlichen Empfindlich-
keits-, Belastbarkeits- und Beeinträchtigungsgrade 
der alpinen Ökosysteme. (E, Art. 2-4)

Grundbestimmung
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Leitfaden zur Alpenkonvention in der örtlichen Raumplanung

Teil C: CHECKLISTE
Die Checkliste ist in den Anwendungsfällen laut Kap. 6 nach der Methode aus Abb. 3 vollständig auszufüllen.

Protokoll Umweltziel Anmerkung

Plan/Programm 
entspricht dem Ziel

ja nein keine 
Relevanz

NL Bei Maßnahmen und Vorhaben, die Natur und 
Landschaft erheblich oder nachhaltig beeinträch-
tigen können, sind die direkten und indirekten 
Auswirkungen auf den Naturhaushalt und das 
Landschaftsbild zu überprüfen und bei der 
Entscheidung zu berücksichtigen. Es ist sicher-
zustellen, dass vermeidbare Beeinträchtigungen 
unterbleiben (NL, Art. 9-1).

Ist auf der Ebene der örtlichen Raumpla-
nung durch die Verpflichtung zur Durch-
führung einer Umweltprüfung (Strategi-
sche Umweltprüfung) vorgegeben (StROG 
§§ 4 und 5). Eine Nicht-Durchführung 
der Umweltprüfung entsprechend den 
Vorgaben des StROG kann zu einer 
Genehmigungsversagung durch die Auf-
sichtsbehörde führen. Zur Durchführung 
der Umweltprüfung siehe „Leitfaden SUP 
in der örtlichen Raumplanung“.

NL, BL Verringerung von Belastungen und Beeinträchti-
gungen von Natur und Landschaft: natur- und 
landschaftsschonende Nutzung des Raumes; 
Erhaltung und, soweit erforderlich, Wiederher-
stellung besonderer natürlicher und naturnaher 
Landschaftsstrukturelemente, Biotope, Ökosys-
teme und traditioneller Kulturlandschaften (NL, 
Art. 10-1).
Dauerhafte Erhaltung natürlicher und naturnaher 
Biotoptypen in ausreichendem Umfang und funkti-
onsgerechter räumlicher Verteilung (NL, Art. 13-1).
Erhaltung oder Wiederherstellung von traditionel-
len Kulturlandschaftselementen (Wald, Waldrän-
der, Hecken, Feldgehölze, Feucht-, Trocken- und 
Magerwiesen, Almen) und deren Bewirtschaftung 
(BL, Art. 8-3)

In diesem Zusammenhang wird auch 
auf die Raumordnungsziele im StROG 
(§ 3 Abs 2 (4)) sowie auf das StNSchG 
(§ 2 Abs 1) verwiesen. Dem Erhaltungs- 
und Wiederherstellungsgebot kommt 
aufgrund des klaren und unzweideutigen 
Wortlauts eine besondere Bedeutung zu, 
wenngleich die Bestimmung auch keine 
ausnahmslose Erhaltungspflicht normiert 
(vgl. BMLFUW 2007). Bei möglichen Wi-
dersprüchen zu diesen Zielbestimmungen 
wird eine Abstimmung mit der Natur-
schutzbehörde empfohlen.

NL Bestehende Schutzgebiete sind im Sinne ihres 
Schutzzwecks zu erhalten, zu pflegen und, wo 
erforderlich, zu erweitern sowie nach Möglichkeit 
neue Schutzgebiete auszuweisen. Treffen von Maß-
nahmen, um Beeinträchtigungen oder Zerstörungen 
von Schutzgebieten zu vermeiden (NL, Art. 11-1).

In diesem Zusammenhang wird auch 
auf den 3. Abschnitt des StNSchG (§§ 5 
bis 13) verwiesen. Es sind alle Arten von 
naturschutzrechtlichen Schutzgebietska-
tegorien betroffen.  Dem Schutzgebiets-
zweck widersprechende Maßnahmen sind 
zu unterlassen („Verschlechterungsver-
bot“). Bei möglichen Widersprüchen zu 
diesem Ziel wird eine Abstimmung mit 
der Naturschutzbehörde empfohlen.

NL Sicherstellung des ungestörten Ablaufes artty-
pischer ökologischer Vorgänge in Schon- und 
Ruhezonen, die den wildlebenden Tier- und Pflan-
zenarten Vorrang gegenüber anderen Interessen 
garantieren, u.a. durch Verbot aller Nutzungsfor-
men, die mit diesen Abläufen nicht verträglich 
sind (NL, Art. 11-3).

Als Schon- und Ruhezonen im Sinne 
dieser Bestimmung sind in der Steiermark 
die Wildschutzgebiete (StJagdG § 51) 
zu beachten (z.B. Brut- und Nistplätze 
des Auer- und Birkwildes). Zuständig für 
die Ausweisung solcher Gebiete sind die 
Bezirkshauptmannschaften.

RA Im Rahmen der Erstellung von Plänen für die 
Raumplanung und nachhaltige Entwicklung ist im 
ländlichen Raum auf die Sicherung der für die 
Land-, Weide- und Forstwirtschaft geeigneten 
Flächen zu achten (RA, Art. 9-2a).

In diesem Zusammenhang wird auch auf 
die Raumordnungsziele im StROG (§ 3 
Abs 2 (6e)) verwiesen.

Planungsgebiet Nr. 1.5
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Leitfaden zur Alpenkonvention in der örtlichen Raumplanung

Protokoll Umweltziel Anmerkung

Plan/Programm 
entspricht dem Ziel

ja nein keine 
Relevanz

RA Im Rahmen der Erstellung von Plänen für die Raum-
planung und nachhaltige Entwicklung ist im länd-
lichen Raum auf die Erhaltung und Wiederher-
stellung der ökologisch und kulturell besonders 
wertvollen Gebiete zu achten (RA, Art. 9-2c).

In diesem Zusammenhang wird auch auf 
die Raumordnungsziele im StROG (§ 3 
Abs 2 (4) und Abs 2 (5)) verwiesen.

RA Im Rahmen der Erstellung von Plänen für die 
Raumplanung und nachhaltige Entwicklung ist im 
Siedlungsraum auf eine angemessene und haus-
hälterische Abgrenzung von Siedlungsgebieten zu 
achten und Maßnahmen zur Gewährleistung der 
tatsächlichen Bebauung zu setzen (RA, Art. 9-3a).

In diesem Zusammenhang wird auch auf 
die Raumordnungsgrundsätze und -ziele 
im StROG (§ 3 Abs 1 (1) und (2), § 3 Abs 
2 (2)) verwiesen.

RA Im Rahmen der Erstellung von Plänen für die 
Raumplanung und nachhaltige Entwicklung ist im 
Siedlungsraum auf die Erhaltung und Gestaltung 
von innerörtlichen Grünflächen und von Naher-
holungsräumen am Rand der Siedlungsbereiche 
zu achten (RA Art.9-3d)

In diesem Zusammenhang wird auch 
auf die Raumordnungsziele im StROG (§ 
3 Abs 2 (6c)) verwiesen. In Plänen und 
Programmen, die einer UEP bzw. SUP zu 
unterziehen sind, kann die Erhaltung von 
Grünflächen und Naherholungsräumen 
berücksichtigt werden. Die Gestaltung 
von Grünflächen und Naherholungsräu-
men ist Aufgabe der Bebauungsplanung 
- daher ist in der Checkliste lediglich 
die Überprüfung hinsichtlich Erhaltung 
notwendig. Die Zielbestimmung ist im 
Leitfaden auch im Kapitel zum Bebau-
ungsplan enthalten - dort ist das Ziel 
hinsichtlich Gestaltung zu überprüfen.

RA Im Rahmen der Erstellung von Plänen für die 
Raumplanung und nachhaltige Entwicklung ist im 
Siedlungsraum auf die Begrenzung des Zweitwoh-
nungsbaus zu achten (RA, Art. 9-3e).

RA Im Rahmen der Erstellung von Plänen für die Raum-
planung und nachhaltige Entwicklung ist im Sied-
lungsraum auf die Ausrichtung und Konzentration 
der Siedlungen an den Achsen der Infrastruktur 
des Verkehrs und/oder angrenzend an bestehen-
der Bebauung zu achten (RA Art.9-3f).

In diesem Zusammenhang wird auch auf 
die Raumordnungsziele im StROG (§ 3  
Abs 2 (2f)) verwiesen.

BS Im Rahmen der Erstellung und Umsetzung der Pläne 
und/oder Programme für den Siedlungsraum sind 
die Belange des Bodenschutzes zu berücksichtigen, 
insbesondere der sparsame Umgang mit Grund 
und Boden (BS, Art. 7-1).

In diesem Zusammenhang wird auch auf 
die Raumordnungsgrundsätze im StROG 
(§ 3 Abs 1 (1) und (2)) verwiesen.

BS Begrenzung der Bodenversiegelung und des 
Bodenverbrauchs durch flächensparendes und 
bodenschonendes Bauen durch die Beschränkung 
der Siedlungsentwicklung bevorzugt auf den 
Innenbereich und Begrenzen des Siedlungswachs-
tums nach außen (BS, Art. 7-2)

In diesem Zusammenhang wird auch auf 
die Raumordnungsgrundsätze und -ziele 
im StROG (§ 3 Abs 1 (1) und (2), § 3 Abs 
2 (2d)) verwiesen.

BL ... Berglandwirtschaft
NL ... Naturschutz und Landschaftspflege
RA ... Raumplanung und nachhaltige Entwicklung 

BS ... Bodenschutz
BW ... Bergwald
E    ... Energie
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Leitfaden zur Alpenkonvention in der örtlichen Raumplanung

Alle Zielbestimmungen der Durchführungsprotokol-
le „Verkehr“ und „Tourismus“, welche die örtliche 
Raumplanung betreffen, wurden den deklaratori-
schen bzw. programmatischen Zielbestimmungen 
zugeordnet (siehe Kap. 5).

Anmerkung betreffend Bebauungsplanung:

4 unmittelbar anwendbare und überprüfbare Ziele 
aus dem Protokoll „Raumplanung und nachhaltige 

Entwicklung“ ergeben einen Handlungsbedarf für 
die Bebauungsplanung. Da der Bebauungsplan laut 
StROG §4 keiner Umweltprüfung zu unterziehen ist, 
sind diese Zielbestimmungen in der vorliegenden 
Checkliste nicht enthalten. Die relevanten Zielbe-
stimmungen sind im Leitfaden in Kap. 6, Unterka-
pitel „Sonderbestimmungen - Bebauungsplan“ auf-
gelistet und bei der Erstellung bzw. Änderung von 
Bebauungsplänen zu berücksichtigen.

Protokoll Umweltziel Anmerkung

Plan/Programm 
entspricht dem Ziel

ja nein keine 
Relevanz

BS Erhaltung der Böden in Feuchtgebieten und 
Mooren (Hoch- und Flachmoore) (BS, Art. 9-1).

Nur die zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tre-
tens des Bodenschutzprotokolls integeren 
Hoch - und Flachmoore unterliegen 
dem besonderen Schutzregime des Art. 
9-1 (vgl. KURATOROUM WALD 2011). 
Bei möglichen Widersprüchen zu diesen 
Zielbestimmungen wird eine Abstimmung 
mit der Naturschutzbehörde empfohlen.

BS Grundsätzlicher Verzicht auf die Nutzung von 
Moorböden; landwirtschaftliche Nutzung von 
Moorböden nur dann, wenn ihre Eigenart erhalten 
bleibt (BS, Art. 9-3).

Bei möglichen Widersprüchen zu diesen 
Zielbestimmungen wird eine Abstimmung 
mit der Naturschutzbehörde empfohlen.

BW, BS Gewährleistung einer Vorrangstellung für Berg-
wälder mit Schutzfunktion, die in hohem Maße 
den eigenen Standort oder vor allem Siedlungen, 
Verkehrsinfrastrukturen, landwirtschaftliche Kultur-
flächen und ähnliches schützen; diese Bergwälder 
sind an Ort und Stelle zu erhalten (BW, Art. 6-1; 
BS, Art. 13-1).

In diesem Zusammenhang wird auf die 
einschlägigen Bestimmungen im Forst-
gesetz (§§ 17, 21, 22, 27) sowie auf den 
Rodungserlass des BMLFUW verwiesen. 
Grundsätzlich sollte, wenn durch eine 
Planänderung Schutzwald (Wertziffer 3 
laut WEP) betroffen ist, eine Abstimmung 
mit der Forstbehörde stattfinden.

BS Genehmigung für den Bau und die Planierung von 
Schipisten in Wäldern mit Schutzfunktionen nur 
in Ausnahmefällen und bei Durchführung von Aus-
gleichsmaßnahmen; keine Genehmigung in labilen 
Gebieten (BS, Art. 14-1).

Bereits auf der Ebene des FWP (Neuaus-
weisung von Sondernutzung im Freiland 
für Sportzwecke - Piste alpin/Loipe nor-
disch) sollte auf diese Bestimmung ge-
achtet werden. In diesem Zusammenhang 
wird auf den Rodungserlass des BMLFUW 
verwiesen. Bezüglich der Bestimmungen 
hinsichtlich „labile Gebiete“ wird eine 
Abstimmung mit der Forstbehörde, der 
WLV oder der Landesgeologie empfohlen.

E Bewahrung von Schutzgebieten mit ihren Puffer-
zonen, Schon- und Ruhegebieten sowie von unver-
sehrten naturnahen Gebilden und Landschaften und 
Optimierung der energietechnischen Infrastrukturen 
im Hinblick auf die unterschiedlichen Empfindlich-
keits-, Belastbarkeits- und Beeinträchtigungsgrade 
der alpinen Ökosysteme. (E, Art. 2-4)

Grundbestimmung
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Leitfaden zur Alpenkonvention in der örtlichen Raumplanung

Teil C: CHECKLISTE
Die Checkliste ist in den Anwendungsfällen laut Kap. 6 nach der Methode aus Abb. 3 vollständig auszufüllen.

Protokoll Umweltziel Anmerkung

Plan/Programm 
entspricht dem Ziel

ja nein keine 
Relevanz

NL Bei Maßnahmen und Vorhaben, die Natur und 
Landschaft erheblich oder nachhaltig beeinträch-
tigen können, sind die direkten und indirekten 
Auswirkungen auf den Naturhaushalt und das 
Landschaftsbild zu überprüfen und bei der 
Entscheidung zu berücksichtigen. Es ist sicher-
zustellen, dass vermeidbare Beeinträchtigungen 
unterbleiben (NL, Art. 9-1).

Ist auf der Ebene der örtlichen Raumpla-
nung durch die Verpflichtung zur Durch-
führung einer Umweltprüfung (Strategi-
sche Umweltprüfung) vorgegeben (StROG 
§§ 4 und 5). Eine Nicht-Durchführung 
der Umweltprüfung entsprechend den 
Vorgaben des StROG kann zu einer 
Genehmigungsversagung durch die Auf-
sichtsbehörde führen. Zur Durchführung 
der Umweltprüfung siehe „Leitfaden SUP 
in der örtlichen Raumplanung“.

NL, BL Verringerung von Belastungen und Beeinträchti-
gungen von Natur und Landschaft: natur- und 
landschaftsschonende Nutzung des Raumes; 
Erhaltung und, soweit erforderlich, Wiederher-
stellung besonderer natürlicher und naturnaher 
Landschaftsstrukturelemente, Biotope, Ökosys-
teme und traditioneller Kulturlandschaften (NL, 
Art. 10-1).
Dauerhafte Erhaltung natürlicher und naturnaher 
Biotoptypen in ausreichendem Umfang und funkti-
onsgerechter räumlicher Verteilung (NL, Art. 13-1).
Erhaltung oder Wiederherstellung von traditionel-
len Kulturlandschaftselementen (Wald, Waldrän-
der, Hecken, Feldgehölze, Feucht-, Trocken- und 
Magerwiesen, Almen) und deren Bewirtschaftung 
(BL, Art. 8-3)

In diesem Zusammenhang wird auch 
auf die Raumordnungsziele im StROG 
(§ 3 Abs 2 (4)) sowie auf das StNSchG 
(§ 2 Abs 1) verwiesen. Dem Erhaltungs- 
und Wiederherstellungsgebot kommt 
aufgrund des klaren und unzweideutigen 
Wortlauts eine besondere Bedeutung zu, 
wenngleich die Bestimmung auch keine 
ausnahmslose Erhaltungspflicht normiert 
(vgl. BMLFUW 2007). Bei möglichen Wi-
dersprüchen zu diesen Zielbestimmungen 
wird eine Abstimmung mit der Natur-
schutzbehörde empfohlen.

NL Bestehende Schutzgebiete sind im Sinne ihres 
Schutzzwecks zu erhalten, zu pflegen und, wo 
erforderlich, zu erweitern sowie nach Möglichkeit 
neue Schutzgebiete auszuweisen. Treffen von Maß-
nahmen, um Beeinträchtigungen oder Zerstörungen 
von Schutzgebieten zu vermeiden (NL, Art. 11-1).

In diesem Zusammenhang wird auch 
auf den 3. Abschnitt des StNSchG (§§ 5 
bis 13) verwiesen. Es sind alle Arten von 
naturschutzrechtlichen Schutzgebietska-
tegorien betroffen.  Dem Schutzgebiets-
zweck widersprechende Maßnahmen sind 
zu unterlassen („Verschlechterungsver-
bot“). Bei möglichen Widersprüchen zu 
diesem Ziel wird eine Abstimmung mit 
der Naturschutzbehörde empfohlen.

NL Sicherstellung des ungestörten Ablaufes artty-
pischer ökologischer Vorgänge in Schon- und 
Ruhezonen, die den wildlebenden Tier- und Pflan-
zenarten Vorrang gegenüber anderen Interessen 
garantieren, u.a. durch Verbot aller Nutzungsfor-
men, die mit diesen Abläufen nicht verträglich 
sind (NL, Art. 11-3).

Als Schon- und Ruhezonen im Sinne 
dieser Bestimmung sind in der Steiermark 
die Wildschutzgebiete (StJagdG § 51) 
zu beachten (z.B. Brut- und Nistplätze 
des Auer- und Birkwildes). Zuständig für 
die Ausweisung solcher Gebiete sind die 
Bezirkshauptmannschaften.

RA Im Rahmen der Erstellung von Plänen für die 
Raumplanung und nachhaltige Entwicklung ist im 
ländlichen Raum auf die Sicherung der für die 
Land-, Weide- und Forstwirtschaft geeigneten 
Flächen zu achten (RA, Art. 9-2a).

In diesem Zusammenhang wird auch auf 
die Raumordnungsziele im StROG (§ 3 
Abs 2 (6e)) verwiesen.

Planungsgebiet Nr. 1.6
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a.anello
Schreibmaschinentext
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Leitfaden zur Alpenkonvention in der örtlichen Raumplanung

Protokoll Umweltziel Anmerkung

Plan/Programm 
entspricht dem Ziel

ja nein keine 
Relevanz

RA Im Rahmen der Erstellung von Plänen für die Raum-
planung und nachhaltige Entwicklung ist im länd-
lichen Raum auf die Erhaltung und Wiederher-
stellung der ökologisch und kulturell besonders 
wertvollen Gebiete zu achten (RA, Art. 9-2c).

In diesem Zusammenhang wird auch auf 
die Raumordnungsziele im StROG (§ 3 
Abs 2 (4) und Abs 2 (5)) verwiesen.

RA Im Rahmen der Erstellung von Plänen für die 
Raumplanung und nachhaltige Entwicklung ist im 
Siedlungsraum auf eine angemessene und haus-
hälterische Abgrenzung von Siedlungsgebieten zu 
achten und Maßnahmen zur Gewährleistung der 
tatsächlichen Bebauung zu setzen (RA, Art. 9-3a).

In diesem Zusammenhang wird auch auf 
die Raumordnungsgrundsätze und -ziele 
im StROG (§ 3 Abs 1 (1) und (2), § 3 Abs 
2 (2)) verwiesen.

RA Im Rahmen der Erstellung von Plänen für die 
Raumplanung und nachhaltige Entwicklung ist im 
Siedlungsraum auf die Erhaltung und Gestaltung 
von innerörtlichen Grünflächen und von Naher-
holungsräumen am Rand der Siedlungsbereiche 
zu achten (RA Art.9-3d)

In diesem Zusammenhang wird auch 
auf die Raumordnungsziele im StROG (§ 
3 Abs 2 (6c)) verwiesen. In Plänen und 
Programmen, die einer UEP bzw. SUP zu 
unterziehen sind, kann die Erhaltung von 
Grünflächen und Naherholungsräumen 
berücksichtigt werden. Die Gestaltung 
von Grünflächen und Naherholungsräu-
men ist Aufgabe der Bebauungsplanung 
- daher ist in der Checkliste lediglich 
die Überprüfung hinsichtlich Erhaltung 
notwendig. Die Zielbestimmung ist im 
Leitfaden auch im Kapitel zum Bebau-
ungsplan enthalten - dort ist das Ziel 
hinsichtlich Gestaltung zu überprüfen.

RA Im Rahmen der Erstellung von Plänen für die 
Raumplanung und nachhaltige Entwicklung ist im 
Siedlungsraum auf die Begrenzung des Zweitwoh-
nungsbaus zu achten (RA, Art. 9-3e).

RA Im Rahmen der Erstellung von Plänen für die Raum-
planung und nachhaltige Entwicklung ist im Sied-
lungsraum auf die Ausrichtung und Konzentration 
der Siedlungen an den Achsen der Infrastruktur 
des Verkehrs und/oder angrenzend an bestehen-
der Bebauung zu achten (RA Art.9-3f).

In diesem Zusammenhang wird auch auf 
die Raumordnungsziele im StROG (§ 3  
Abs 2 (2f)) verwiesen.

BS Im Rahmen der Erstellung und Umsetzung der Pläne 
und/oder Programme für den Siedlungsraum sind 
die Belange des Bodenschutzes zu berücksichtigen, 
insbesondere der sparsame Umgang mit Grund 
und Boden (BS, Art. 7-1).

In diesem Zusammenhang wird auch auf 
die Raumordnungsgrundsätze im StROG 
(§ 3 Abs 1 (1) und (2)) verwiesen.

BS Begrenzung der Bodenversiegelung und des 
Bodenverbrauchs durch flächensparendes und 
bodenschonendes Bauen durch die Beschränkung 
der Siedlungsentwicklung bevorzugt auf den 
Innenbereich und Begrenzen des Siedlungswachs-
tums nach außen (BS, Art. 7-2)

In diesem Zusammenhang wird auch auf 
die Raumordnungsgrundsätze und -ziele 
im StROG (§ 3 Abs 1 (1) und (2), § 3 Abs 
2 (2d)) verwiesen.

BL ... Berglandwirtschaft
NL ... Naturschutz und Landschaftspflege
RA ... Raumplanung und nachhaltige Entwicklung 

BS ... Bodenschutz
BW ... Bergwald
E    ... Energie
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Leitfaden zur Alpenkonvention in der örtlichen Raumplanung

Alle Zielbestimmungen der Durchführungsprotokol-
le „Verkehr“ und „Tourismus“, welche die örtliche 
Raumplanung betreffen, wurden den deklaratori-
schen bzw. programmatischen Zielbestimmungen 
zugeordnet (siehe Kap. 5).

Anmerkung betreffend Bebauungsplanung:

4 unmittelbar anwendbare und überprüfbare Ziele 
aus dem Protokoll „Raumplanung und nachhaltige 

Entwicklung“ ergeben einen Handlungsbedarf für 
die Bebauungsplanung. Da der Bebauungsplan laut 
StROG §4 keiner Umweltprüfung zu unterziehen ist, 
sind diese Zielbestimmungen in der vorliegenden 
Checkliste nicht enthalten. Die relevanten Zielbe-
stimmungen sind im Leitfaden in Kap. 6, Unterka-
pitel „Sonderbestimmungen - Bebauungsplan“ auf-
gelistet und bei der Erstellung bzw. Änderung von 
Bebauungsplänen zu berücksichtigen.

Protokoll Umweltziel Anmerkung

Plan/Programm 
entspricht dem Ziel

ja nein keine 
Relevanz

BS Erhaltung der Böden in Feuchtgebieten und 
Mooren (Hoch- und Flachmoore) (BS, Art. 9-1).

Nur die zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tre-
tens des Bodenschutzprotokolls integeren 
Hoch - und Flachmoore unterliegen 
dem besonderen Schutzregime des Art. 
9-1 (vgl. KURATOROUM WALD 2011). 
Bei möglichen Widersprüchen zu diesen 
Zielbestimmungen wird eine Abstimmung 
mit der Naturschutzbehörde empfohlen.

BS Grundsätzlicher Verzicht auf die Nutzung von 
Moorböden; landwirtschaftliche Nutzung von 
Moorböden nur dann, wenn ihre Eigenart erhalten 
bleibt (BS, Art. 9-3).

Bei möglichen Widersprüchen zu diesen 
Zielbestimmungen wird eine Abstimmung 
mit der Naturschutzbehörde empfohlen.

BW, BS Gewährleistung einer Vorrangstellung für Berg-
wälder mit Schutzfunktion, die in hohem Maße 
den eigenen Standort oder vor allem Siedlungen, 
Verkehrsinfrastrukturen, landwirtschaftliche Kultur-
flächen und ähnliches schützen; diese Bergwälder 
sind an Ort und Stelle zu erhalten (BW, Art. 6-1; 
BS, Art. 13-1).

In diesem Zusammenhang wird auf die 
einschlägigen Bestimmungen im Forst-
gesetz (§§ 17, 21, 22, 27) sowie auf den 
Rodungserlass des BMLFUW verwiesen. 
Grundsätzlich sollte, wenn durch eine 
Planänderung Schutzwald (Wertziffer 3 
laut WEP) betroffen ist, eine Abstimmung 
mit der Forstbehörde stattfinden.

BS Genehmigung für den Bau und die Planierung von 
Schipisten in Wäldern mit Schutzfunktionen nur 
in Ausnahmefällen und bei Durchführung von Aus-
gleichsmaßnahmen; keine Genehmigung in labilen 
Gebieten (BS, Art. 14-1).

Bereits auf der Ebene des FWP (Neuaus-
weisung von Sondernutzung im Freiland 
für Sportzwecke - Piste alpin/Loipe nor-
disch) sollte auf diese Bestimmung ge-
achtet werden. In diesem Zusammenhang 
wird auf den Rodungserlass des BMLFUW 
verwiesen. Bezüglich der Bestimmungen 
hinsichtlich „labile Gebiete“ wird eine 
Abstimmung mit der Forstbehörde, der 
WLV oder der Landesgeologie empfohlen.

E Bewahrung von Schutzgebieten mit ihren Puffer-
zonen, Schon- und Ruhegebieten sowie von unver-
sehrten naturnahen Gebilden und Landschaften und 
Optimierung der energietechnischen Infrastrukturen 
im Hinblick auf die unterschiedlichen Empfindlich-
keits-, Belastbarkeits- und Beeinträchtigungsgrade 
der alpinen Ökosysteme. (E, Art. 2-4)

Grundbestimmung
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Leitfaden zur Alpenkonvention in der örtlichen Raumplanung

Teil C: CHECKLISTE
Die Checkliste ist in den Anwendungsfällen laut Kap. 6 nach der Methode aus Abb. 3 vollständig auszufüllen.

Protokoll Umweltziel Anmerkung

Plan/Programm 
entspricht dem Ziel

ja nein keine 
Relevanz

NL Bei Maßnahmen und Vorhaben, die Natur und 
Landschaft erheblich oder nachhaltig beeinträch-
tigen können, sind die direkten und indirekten 
Auswirkungen auf den Naturhaushalt und das 
Landschaftsbild zu überprüfen und bei der 
Entscheidung zu berücksichtigen. Es ist sicher-
zustellen, dass vermeidbare Beeinträchtigungen 
unterbleiben (NL, Art. 9-1).

Ist auf der Ebene der örtlichen Raumpla-
nung durch die Verpflichtung zur Durch-
führung einer Umweltprüfung (Strategi-
sche Umweltprüfung) vorgegeben (StROG 
§§ 4 und 5). Eine Nicht-Durchführung 
der Umweltprüfung entsprechend den 
Vorgaben des StROG kann zu einer 
Genehmigungsversagung durch die Auf-
sichtsbehörde führen. Zur Durchführung 
der Umweltprüfung siehe „Leitfaden SUP 
in der örtlichen Raumplanung“.

NL, BL Verringerung von Belastungen und Beeinträchti-
gungen von Natur und Landschaft: natur- und 
landschaftsschonende Nutzung des Raumes; 
Erhaltung und, soweit erforderlich, Wiederher-
stellung besonderer natürlicher und naturnaher 
Landschaftsstrukturelemente, Biotope, Ökosys-
teme und traditioneller Kulturlandschaften (NL, 
Art. 10-1).
Dauerhafte Erhaltung natürlicher und naturnaher 
Biotoptypen in ausreichendem Umfang und funkti-
onsgerechter räumlicher Verteilung (NL, Art. 13-1).
Erhaltung oder Wiederherstellung von traditionel-
len Kulturlandschaftselementen (Wald, Waldrän-
der, Hecken, Feldgehölze, Feucht-, Trocken- und 
Magerwiesen, Almen) und deren Bewirtschaftung 
(BL, Art. 8-3)

In diesem Zusammenhang wird auch 
auf die Raumordnungsziele im StROG 
(§ 3 Abs 2 (4)) sowie auf das StNSchG 
(§ 2 Abs 1) verwiesen. Dem Erhaltungs- 
und Wiederherstellungsgebot kommt 
aufgrund des klaren und unzweideutigen 
Wortlauts eine besondere Bedeutung zu, 
wenngleich die Bestimmung auch keine 
ausnahmslose Erhaltungspflicht normiert 
(vgl. BMLFUW 2007). Bei möglichen Wi-
dersprüchen zu diesen Zielbestimmungen 
wird eine Abstimmung mit der Natur-
schutzbehörde empfohlen.

NL Bestehende Schutzgebiete sind im Sinne ihres 
Schutzzwecks zu erhalten, zu pflegen und, wo 
erforderlich, zu erweitern sowie nach Möglichkeit 
neue Schutzgebiete auszuweisen. Treffen von Maß-
nahmen, um Beeinträchtigungen oder Zerstörungen 
von Schutzgebieten zu vermeiden (NL, Art. 11-1).

In diesem Zusammenhang wird auch 
auf den 3. Abschnitt des StNSchG (§§ 5 
bis 13) verwiesen. Es sind alle Arten von 
naturschutzrechtlichen Schutzgebietska-
tegorien betroffen.  Dem Schutzgebiets-
zweck widersprechende Maßnahmen sind 
zu unterlassen („Verschlechterungsver-
bot“). Bei möglichen Widersprüchen zu 
diesem Ziel wird eine Abstimmung mit 
der Naturschutzbehörde empfohlen.

NL Sicherstellung des ungestörten Ablaufes artty-
pischer ökologischer Vorgänge in Schon- und 
Ruhezonen, die den wildlebenden Tier- und Pflan-
zenarten Vorrang gegenüber anderen Interessen 
garantieren, u.a. durch Verbot aller Nutzungsfor-
men, die mit diesen Abläufen nicht verträglich 
sind (NL, Art. 11-3).

Als Schon- und Ruhezonen im Sinne 
dieser Bestimmung sind in der Steiermark 
die Wildschutzgebiete (StJagdG § 51) 
zu beachten (z.B. Brut- und Nistplätze 
des Auer- und Birkwildes). Zuständig für 
die Ausweisung solcher Gebiete sind die 
Bezirkshauptmannschaften.

RA Im Rahmen der Erstellung von Plänen für die 
Raumplanung und nachhaltige Entwicklung ist im 
ländlichen Raum auf die Sicherung der für die 
Land-, Weide- und Forstwirtschaft geeigneten 
Flächen zu achten (RA, Art. 9-2a).

In diesem Zusammenhang wird auch auf 
die Raumordnungsziele im StROG (§ 3 
Abs 2 (6e)) verwiesen.

Planungsgebiet Nr. 1.9
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Leitfaden zur Alpenkonvention in der örtlichen Raumplanung

Protokoll Umweltziel Anmerkung

Plan/Programm 
entspricht dem Ziel

ja nein keine 
Relevanz

RA Im Rahmen der Erstellung von Plänen für die Raum-
planung und nachhaltige Entwicklung ist im länd-
lichen Raum auf die Erhaltung und Wiederher-
stellung der ökologisch und kulturell besonders 
wertvollen Gebiete zu achten (RA, Art. 9-2c).

In diesem Zusammenhang wird auch auf 
die Raumordnungsziele im StROG (§ 3 
Abs 2 (4) und Abs 2 (5)) verwiesen.

RA Im Rahmen der Erstellung von Plänen für die 
Raumplanung und nachhaltige Entwicklung ist im 
Siedlungsraum auf eine angemessene und haus-
hälterische Abgrenzung von Siedlungsgebieten zu 
achten und Maßnahmen zur Gewährleistung der 
tatsächlichen Bebauung zu setzen (RA, Art. 9-3a).

In diesem Zusammenhang wird auch auf 
die Raumordnungsgrundsätze und -ziele 
im StROG (§ 3 Abs 1 (1) und (2), § 3 Abs 
2 (2)) verwiesen.

RA Im Rahmen der Erstellung von Plänen für die 
Raumplanung und nachhaltige Entwicklung ist im 
Siedlungsraum auf die Erhaltung und Gestaltung 
von innerörtlichen Grünflächen und von Naher-
holungsräumen am Rand der Siedlungsbereiche 
zu achten (RA Art.9-3d)

In diesem Zusammenhang wird auch 
auf die Raumordnungsziele im StROG (§ 
3 Abs 2 (6c)) verwiesen. In Plänen und 
Programmen, die einer UEP bzw. SUP zu 
unterziehen sind, kann die Erhaltung von 
Grünflächen und Naherholungsräumen 
berücksichtigt werden. Die Gestaltung 
von Grünflächen und Naherholungsräu-
men ist Aufgabe der Bebauungsplanung 
- daher ist in der Checkliste lediglich 
die Überprüfung hinsichtlich Erhaltung 
notwendig. Die Zielbestimmung ist im 
Leitfaden auch im Kapitel zum Bebau-
ungsplan enthalten - dort ist das Ziel 
hinsichtlich Gestaltung zu überprüfen.

RA Im Rahmen der Erstellung von Plänen für die 
Raumplanung und nachhaltige Entwicklung ist im 
Siedlungsraum auf die Begrenzung des Zweitwoh-
nungsbaus zu achten (RA, Art. 9-3e).

RA Im Rahmen der Erstellung von Plänen für die Raum-
planung und nachhaltige Entwicklung ist im Sied-
lungsraum auf die Ausrichtung und Konzentration 
der Siedlungen an den Achsen der Infrastruktur 
des Verkehrs und/oder angrenzend an bestehen-
der Bebauung zu achten (RA Art.9-3f).

In diesem Zusammenhang wird auch auf 
die Raumordnungsziele im StROG (§ 3  
Abs 2 (2f)) verwiesen.

BS Im Rahmen der Erstellung und Umsetzung der Pläne 
und/oder Programme für den Siedlungsraum sind 
die Belange des Bodenschutzes zu berücksichtigen, 
insbesondere der sparsame Umgang mit Grund 
und Boden (BS, Art. 7-1).

In diesem Zusammenhang wird auch auf 
die Raumordnungsgrundsätze im StROG 
(§ 3 Abs 1 (1) und (2)) verwiesen.

BS Begrenzung der Bodenversiegelung und des 
Bodenverbrauchs durch flächensparendes und 
bodenschonendes Bauen durch die Beschränkung 
der Siedlungsentwicklung bevorzugt auf den 
Innenbereich und Begrenzen des Siedlungswachs-
tums nach außen (BS, Art. 7-2)

In diesem Zusammenhang wird auch auf 
die Raumordnungsgrundsätze und -ziele 
im StROG (§ 3 Abs 1 (1) und (2), § 3 Abs 
2 (2d)) verwiesen.

BL ... Berglandwirtschaft
NL ... Naturschutz und Landschaftspflege
RA ... Raumplanung und nachhaltige Entwicklung 

BS ... Bodenschutz
BW ... Bergwald
E    ... Energie



Seite 20

Leitfaden zur Alpenkonvention in der örtlichen Raumplanung

Alle Zielbestimmungen der Durchführungsprotokol-
le „Verkehr“ und „Tourismus“, welche die örtliche 
Raumplanung betreffen, wurden den deklaratori-
schen bzw. programmatischen Zielbestimmungen 
zugeordnet (siehe Kap. 5).

Anmerkung betreffend Bebauungsplanung:

4 unmittelbar anwendbare und überprüfbare Ziele 
aus dem Protokoll „Raumplanung und nachhaltige 

Entwicklung“ ergeben einen Handlungsbedarf für 
die Bebauungsplanung. Da der Bebauungsplan laut 
StROG §4 keiner Umweltprüfung zu unterziehen ist, 
sind diese Zielbestimmungen in der vorliegenden 
Checkliste nicht enthalten. Die relevanten Zielbe-
stimmungen sind im Leitfaden in Kap. 6, Unterka-
pitel „Sonderbestimmungen - Bebauungsplan“ auf-
gelistet und bei der Erstellung bzw. Änderung von 
Bebauungsplänen zu berücksichtigen.

Protokoll Umweltziel Anmerkung

Plan/Programm 
entspricht dem Ziel

ja nein keine 
Relevanz

BS Erhaltung der Böden in Feuchtgebieten und 
Mooren (Hoch- und Flachmoore) (BS, Art. 9-1).

Nur die zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tre-
tens des Bodenschutzprotokolls integeren 
Hoch - und Flachmoore unterliegen 
dem besonderen Schutzregime des Art. 
9-1 (vgl. KURATOROUM WALD 2011). 
Bei möglichen Widersprüchen zu diesen 
Zielbestimmungen wird eine Abstimmung 
mit der Naturschutzbehörde empfohlen.

BS Grundsätzlicher Verzicht auf die Nutzung von 
Moorböden; landwirtschaftliche Nutzung von 
Moorböden nur dann, wenn ihre Eigenart erhalten 
bleibt (BS, Art. 9-3).

Bei möglichen Widersprüchen zu diesen 
Zielbestimmungen wird eine Abstimmung 
mit der Naturschutzbehörde empfohlen.

BW, BS Gewährleistung einer Vorrangstellung für Berg-
wälder mit Schutzfunktion, die in hohem Maße 
den eigenen Standort oder vor allem Siedlungen, 
Verkehrsinfrastrukturen, landwirtschaftliche Kultur-
flächen und ähnliches schützen; diese Bergwälder 
sind an Ort und Stelle zu erhalten (BW, Art. 6-1; 
BS, Art. 13-1).

In diesem Zusammenhang wird auf die 
einschlägigen Bestimmungen im Forst-
gesetz (§§ 17, 21, 22, 27) sowie auf den 
Rodungserlass des BMLFUW verwiesen. 
Grundsätzlich sollte, wenn durch eine 
Planänderung Schutzwald (Wertziffer 3 
laut WEP) betroffen ist, eine Abstimmung 
mit der Forstbehörde stattfinden.

BS Genehmigung für den Bau und die Planierung von 
Schipisten in Wäldern mit Schutzfunktionen nur 
in Ausnahmefällen und bei Durchführung von Aus-
gleichsmaßnahmen; keine Genehmigung in labilen 
Gebieten (BS, Art. 14-1).

Bereits auf der Ebene des FWP (Neuaus-
weisung von Sondernutzung im Freiland 
für Sportzwecke - Piste alpin/Loipe nor-
disch) sollte auf diese Bestimmung ge-
achtet werden. In diesem Zusammenhang 
wird auf den Rodungserlass des BMLFUW 
verwiesen. Bezüglich der Bestimmungen 
hinsichtlich „labile Gebiete“ wird eine 
Abstimmung mit der Forstbehörde, der 
WLV oder der Landesgeologie empfohlen.

E Bewahrung von Schutzgebieten mit ihren Puffer-
zonen, Schon- und Ruhegebieten sowie von unver-
sehrten naturnahen Gebilden und Landschaften und 
Optimierung der energietechnischen Infrastrukturen 
im Hinblick auf die unterschiedlichen Empfindlich-
keits-, Belastbarkeits- und Beeinträchtigungsgrade 
der alpinen Ökosysteme. (E, Art. 2-4)

Grundbestimmung
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Leitfaden zur Alpenkonvention in der örtlichen Raumplanung

Teil C: CHECKLISTE
Die Checkliste ist in den Anwendungsfällen laut Kap. 6 nach der Methode aus Abb. 3 vollständig auszufüllen.

Protokoll Umweltziel Anmerkung

Plan/Programm 
entspricht dem Ziel

ja nein keine 
Relevanz

NL Bei Maßnahmen und Vorhaben, die Natur und 
Landschaft erheblich oder nachhaltig beeinträch-
tigen können, sind die direkten und indirekten 
Auswirkungen auf den Naturhaushalt und das 
Landschaftsbild zu überprüfen und bei der 
Entscheidung zu berücksichtigen. Es ist sicher-
zustellen, dass vermeidbare Beeinträchtigungen 
unterbleiben (NL, Art. 9-1).

Ist auf der Ebene der örtlichen Raumpla-
nung durch die Verpflichtung zur Durch-
führung einer Umweltprüfung (Strategi-
sche Umweltprüfung) vorgegeben (StROG 
§§ 4 und 5). Eine Nicht-Durchführung 
der Umweltprüfung entsprechend den 
Vorgaben des StROG kann zu einer 
Genehmigungsversagung durch die Auf-
sichtsbehörde führen. Zur Durchführung 
der Umweltprüfung siehe „Leitfaden SUP 
in der örtlichen Raumplanung“.

NL, BL Verringerung von Belastungen und Beeinträchti-
gungen von Natur und Landschaft: natur- und 
landschaftsschonende Nutzung des Raumes; 
Erhaltung und, soweit erforderlich, Wiederher-
stellung besonderer natürlicher und naturnaher 
Landschaftsstrukturelemente, Biotope, Ökosys-
teme und traditioneller Kulturlandschaften (NL, 
Art. 10-1).
Dauerhafte Erhaltung natürlicher und naturnaher 
Biotoptypen in ausreichendem Umfang und funkti-
onsgerechter räumlicher Verteilung (NL, Art. 13-1).
Erhaltung oder Wiederherstellung von traditionel-
len Kulturlandschaftselementen (Wald, Waldrän-
der, Hecken, Feldgehölze, Feucht-, Trocken- und 
Magerwiesen, Almen) und deren Bewirtschaftung 
(BL, Art. 8-3)

In diesem Zusammenhang wird auch 
auf die Raumordnungsziele im StROG 
(§ 3 Abs 2 (4)) sowie auf das StNSchG 
(§ 2 Abs 1) verwiesen. Dem Erhaltungs- 
und Wiederherstellungsgebot kommt 
aufgrund des klaren und unzweideutigen 
Wortlauts eine besondere Bedeutung zu, 
wenngleich die Bestimmung auch keine 
ausnahmslose Erhaltungspflicht normiert 
(vgl. BMLFUW 2007). Bei möglichen Wi-
dersprüchen zu diesen Zielbestimmungen 
wird eine Abstimmung mit der Natur-
schutzbehörde empfohlen.

NL Bestehende Schutzgebiete sind im Sinne ihres 
Schutzzwecks zu erhalten, zu pflegen und, wo 
erforderlich, zu erweitern sowie nach Möglichkeit 
neue Schutzgebiete auszuweisen. Treffen von Maß-
nahmen, um Beeinträchtigungen oder Zerstörungen 
von Schutzgebieten zu vermeiden (NL, Art. 11-1).

In diesem Zusammenhang wird auch 
auf den 3. Abschnitt des StNSchG (§§ 5 
bis 13) verwiesen. Es sind alle Arten von 
naturschutzrechtlichen Schutzgebietska-
tegorien betroffen.  Dem Schutzgebiets-
zweck widersprechende Maßnahmen sind 
zu unterlassen („Verschlechterungsver-
bot“). Bei möglichen Widersprüchen zu 
diesem Ziel wird eine Abstimmung mit 
der Naturschutzbehörde empfohlen.

NL Sicherstellung des ungestörten Ablaufes artty-
pischer ökologischer Vorgänge in Schon- und 
Ruhezonen, die den wildlebenden Tier- und Pflan-
zenarten Vorrang gegenüber anderen Interessen 
garantieren, u.a. durch Verbot aller Nutzungsfor-
men, die mit diesen Abläufen nicht verträglich 
sind (NL, Art. 11-3).

Als Schon- und Ruhezonen im Sinne 
dieser Bestimmung sind in der Steiermark 
die Wildschutzgebiete (StJagdG § 51) 
zu beachten (z.B. Brut- und Nistplätze 
des Auer- und Birkwildes). Zuständig für 
die Ausweisung solcher Gebiete sind die 
Bezirkshauptmannschaften.

RA Im Rahmen der Erstellung von Plänen für die 
Raumplanung und nachhaltige Entwicklung ist im 
ländlichen Raum auf die Sicherung der für die 
Land-, Weide- und Forstwirtschaft geeigneten 
Flächen zu achten (RA, Art. 9-2a).

In diesem Zusammenhang wird auch auf 
die Raumordnungsziele im StROG (§ 3 
Abs 2 (6e)) verwiesen.

Planungsgebiet Nr. 1.12
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Leitfaden zur Alpenkonvention in der örtlichen Raumplanung

Protokoll Umweltziel Anmerkung

Plan/Programm 
entspricht dem Ziel

ja nein keine 
Relevanz

RA Im Rahmen der Erstellung von Plänen für die Raum-
planung und nachhaltige Entwicklung ist im länd-
lichen Raum auf die Erhaltung und Wiederher-
stellung der ökologisch und kulturell besonders 
wertvollen Gebiete zu achten (RA, Art. 9-2c).

In diesem Zusammenhang wird auch auf 
die Raumordnungsziele im StROG (§ 3 
Abs 2 (4) und Abs 2 (5)) verwiesen.

RA Im Rahmen der Erstellung von Plänen für die 
Raumplanung und nachhaltige Entwicklung ist im 
Siedlungsraum auf eine angemessene und haus-
hälterische Abgrenzung von Siedlungsgebieten zu 
achten und Maßnahmen zur Gewährleistung der 
tatsächlichen Bebauung zu setzen (RA, Art. 9-3a).

In diesem Zusammenhang wird auch auf 
die Raumordnungsgrundsätze und -ziele 
im StROG (§ 3 Abs 1 (1) und (2), § 3 Abs 
2 (2)) verwiesen.

RA Im Rahmen der Erstellung von Plänen für die 
Raumplanung und nachhaltige Entwicklung ist im 
Siedlungsraum auf die Erhaltung und Gestaltung 
von innerörtlichen Grünflächen und von Naher-
holungsräumen am Rand der Siedlungsbereiche 
zu achten (RA Art.9-3d)

In diesem Zusammenhang wird auch 
auf die Raumordnungsziele im StROG (§ 
3 Abs 2 (6c)) verwiesen. In Plänen und 
Programmen, die einer UEP bzw. SUP zu 
unterziehen sind, kann die Erhaltung von 
Grünflächen und Naherholungsräumen 
berücksichtigt werden. Die Gestaltung 
von Grünflächen und Naherholungsräu-
men ist Aufgabe der Bebauungsplanung 
- daher ist in der Checkliste lediglich 
die Überprüfung hinsichtlich Erhaltung 
notwendig. Die Zielbestimmung ist im 
Leitfaden auch im Kapitel zum Bebau-
ungsplan enthalten - dort ist das Ziel 
hinsichtlich Gestaltung zu überprüfen.

RA Im Rahmen der Erstellung von Plänen für die 
Raumplanung und nachhaltige Entwicklung ist im 
Siedlungsraum auf die Begrenzung des Zweitwoh-
nungsbaus zu achten (RA, Art. 9-3e).

RA Im Rahmen der Erstellung von Plänen für die Raum-
planung und nachhaltige Entwicklung ist im Sied-
lungsraum auf die Ausrichtung und Konzentration 
der Siedlungen an den Achsen der Infrastruktur 
des Verkehrs und/oder angrenzend an bestehen-
der Bebauung zu achten (RA Art.9-3f).

In diesem Zusammenhang wird auch auf 
die Raumordnungsziele im StROG (§ 3  
Abs 2 (2f)) verwiesen.

BS Im Rahmen der Erstellung und Umsetzung der Pläne 
und/oder Programme für den Siedlungsraum sind 
die Belange des Bodenschutzes zu berücksichtigen, 
insbesondere der sparsame Umgang mit Grund 
und Boden (BS, Art. 7-1).

In diesem Zusammenhang wird auch auf 
die Raumordnungsgrundsätze im StROG 
(§ 3 Abs 1 (1) und (2)) verwiesen.

BS Begrenzung der Bodenversiegelung und des 
Bodenverbrauchs durch flächensparendes und 
bodenschonendes Bauen durch die Beschränkung 
der Siedlungsentwicklung bevorzugt auf den 
Innenbereich und Begrenzen des Siedlungswachs-
tums nach außen (BS, Art. 7-2)

In diesem Zusammenhang wird auch auf 
die Raumordnungsgrundsätze und -ziele 
im StROG (§ 3 Abs 1 (1) und (2), § 3 Abs 
2 (2d)) verwiesen.

BL ... Berglandwirtschaft
NL ... Naturschutz und Landschaftspflege
RA ... Raumplanung und nachhaltige Entwicklung 

BS ... Bodenschutz
BW ... Bergwald
E    ... Energie
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Leitfaden zur Alpenkonvention in der örtlichen Raumplanung

Alle Zielbestimmungen der Durchführungsprotokol-
le „Verkehr“ und „Tourismus“, welche die örtliche 
Raumplanung betreffen, wurden den deklaratori-
schen bzw. programmatischen Zielbestimmungen 
zugeordnet (siehe Kap. 5).

Anmerkung betreffend Bebauungsplanung:

4 unmittelbar anwendbare und überprüfbare Ziele 
aus dem Protokoll „Raumplanung und nachhaltige 

Entwicklung“ ergeben einen Handlungsbedarf für 
die Bebauungsplanung. Da der Bebauungsplan laut 
StROG §4 keiner Umweltprüfung zu unterziehen ist, 
sind diese Zielbestimmungen in der vorliegenden 
Checkliste nicht enthalten. Die relevanten Zielbe-
stimmungen sind im Leitfaden in Kap. 6, Unterka-
pitel „Sonderbestimmungen - Bebauungsplan“ auf-
gelistet und bei der Erstellung bzw. Änderung von 
Bebauungsplänen zu berücksichtigen.

Protokoll Umweltziel Anmerkung

Plan/Programm 
entspricht dem Ziel

ja nein keine 
Relevanz

BS Erhaltung der Böden in Feuchtgebieten und 
Mooren (Hoch- und Flachmoore) (BS, Art. 9-1).

Nur die zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tre-
tens des Bodenschutzprotokolls integeren 
Hoch - und Flachmoore unterliegen 
dem besonderen Schutzregime des Art. 
9-1 (vgl. KURATOROUM WALD 2011). 
Bei möglichen Widersprüchen zu diesen 
Zielbestimmungen wird eine Abstimmung 
mit der Naturschutzbehörde empfohlen.

BS Grundsätzlicher Verzicht auf die Nutzung von 
Moorböden; landwirtschaftliche Nutzung von 
Moorböden nur dann, wenn ihre Eigenart erhalten 
bleibt (BS, Art. 9-3).

Bei möglichen Widersprüchen zu diesen 
Zielbestimmungen wird eine Abstimmung 
mit der Naturschutzbehörde empfohlen.

BW, BS Gewährleistung einer Vorrangstellung für Berg-
wälder mit Schutzfunktion, die in hohem Maße 
den eigenen Standort oder vor allem Siedlungen, 
Verkehrsinfrastrukturen, landwirtschaftliche Kultur-
flächen und ähnliches schützen; diese Bergwälder 
sind an Ort und Stelle zu erhalten (BW, Art. 6-1; 
BS, Art. 13-1).

In diesem Zusammenhang wird auf die 
einschlägigen Bestimmungen im Forst-
gesetz (§§ 17, 21, 22, 27) sowie auf den 
Rodungserlass des BMLFUW verwiesen. 
Grundsätzlich sollte, wenn durch eine 
Planänderung Schutzwald (Wertziffer 3 
laut WEP) betroffen ist, eine Abstimmung 
mit der Forstbehörde stattfinden.

BS Genehmigung für den Bau und die Planierung von 
Schipisten in Wäldern mit Schutzfunktionen nur 
in Ausnahmefällen und bei Durchführung von Aus-
gleichsmaßnahmen; keine Genehmigung in labilen 
Gebieten (BS, Art. 14-1).

Bereits auf der Ebene des FWP (Neuaus-
weisung von Sondernutzung im Freiland 
für Sportzwecke - Piste alpin/Loipe nor-
disch) sollte auf diese Bestimmung ge-
achtet werden. In diesem Zusammenhang 
wird auf den Rodungserlass des BMLFUW 
verwiesen. Bezüglich der Bestimmungen 
hinsichtlich „labile Gebiete“ wird eine 
Abstimmung mit der Forstbehörde, der 
WLV oder der Landesgeologie empfohlen.

E Bewahrung von Schutzgebieten mit ihren Puffer-
zonen, Schon- und Ruhegebieten sowie von unver-
sehrten naturnahen Gebilden und Landschaften und 
Optimierung der energietechnischen Infrastrukturen 
im Hinblick auf die unterschiedlichen Empfindlich-
keits-, Belastbarkeits- und Beeinträchtigungsgrade 
der alpinen Ökosysteme. (E, Art. 2-4)

Grundbestimmung
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